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Adrian Grubesic

20.08.2017

Adrian Grubesic nimmt zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zum
Ministerialentwurf des Innenministeriums, mit dem das
Sicherheitspolizeigesetzes, das BundesstraRen-
Mautgesetzes 2002, die StraBenverkehrsordnung 1960
und das Telekommunikationsgesetzes 2003 geandert
werden (326/ME)

Quick freeze

Ich bin gegen die Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung in Form von Quick
Freeze nach § 99 Abs. 1a bis 1f TKG-E.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Telekombetreiber kiunftig
wieder Vorratsdaten flr bis zu ein Jahr speichern missen. Somit kann diese
Uberwachungsmalinahme eingesetzt werden noch bevor ein Gericht
zugestimmt hat, da der Entwurf nach § 99 Abs. 1b TKG-E erst bei der
Beauskunftung der Daten, aber nicht bei der Speicherung auf Vorrat eine
gerichtliche Bewilligung vorsieht. Jedoch wird bereits durch die Speicherung,
in Grundrechte eingegriffen, nicht erst durch die Beauskunftung.

Im Arbeitsprogramm der Regierung fand sich hier noch eine Pflicht,
falschlicherweise Uberwachte Personen beim Abschluss der Malnahme uber
ihre Uberwachung zu informieren. Diese Verpflichtung findet sich nicht im
Entwurf, stattdessen kann der Betroffene offenbar lediglich ein
Auskunftsbegehren nach Datenschutzrecht stellen, was in keiner Weise ein
Ersatz ware.

Insgesamt stellt sich die Frage, ob eine Vorratsdatenspeicherung uberhaupt
effektiv ist. Eine entsprechende Evaluierung von EDRIi (European Digital
Rights) [1] zeigt, dass die MaBinahme viel kostet, aber wirkungslos ist. Aus
den Landern, die Vorratsdatenspeicherung einsetzen, sind keine Beispiele
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bekannt, dass diese zur Verhinderung oder Aufklarung von schweren
Verbrechen oder Terroranschlagen beigetragen hatte.

Es ist mehrfach von HOochstgerichten in Europa entschieden worden, das die
Vorratsdatenspeicherung nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. Eine
Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung deshalb auch aus rechtlicher/
juristischer Sicht klar abzulehnen.

Massenweise, anlasslose Uberwachung der Biirger und Blrgerinnen stellt
keine Losung fur jedwede Probleme oder Herausforderungen unserer
Gesellschaft dar.

[1] https://edri.org/data-retention-shadow-report/

www.parlament.gv.at



	Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zum Ministerialentwurf des Innenministeriums, mit dem das Sicherheitspolizeigesetzes, das Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, die Straßenverkehrsordnung 1960 und das Telekommunikationsgesetzes 2003 geändert werden (326/ME)
	Quick freeze




